
 
 
Gemäß § 27 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) werden für das 
Wirtschaftsjahr 2024 der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresüberschusses sowie 
das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung nach § 22 KUV des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Unterlagen liegen im Verwaltungsgebäude des 
Stadtbetriebs, Wasserstr. 18, während der Geschäftszeiten Mo. - Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr sowie 
Mo., Di. und Do. 14:00 bis 16:00 Uhr zur Einsichtnahme aus. Die Unterlagen sind auch im 
Internet unter www.stadt-wetter.de (Öffentliche Bekanntmachungen) abrufbar. 
 
Wetter (Ruhr), 29.01.2026 

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr) 

Der Vorstand 
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